
   AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 

A m t s b l a t t  

                                            Nr. 44 | Freitag, 27. Oktober 2023 

Judäimarkt 
 
Am Samstag, 28. Oktober 2023, findet in der Fußgängerzone der Judäimarkt statt. 
 
Stadt Schwabach, 23.10.2023  
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat  

 
 

Senioren-Bürgerversammlung 
 
Gemäß Artikel 18 Bayerischer Gemeindeordnung (GO) ergeht hiermit die Einladung zu einer Senioren-Bürger-
versammlung für Montag, 6. November 2023, um 15:30 Uhr, im AUREX, Königstraße 20 a. 

 

Vorsitz:  Oberbürgermeister Peter Reiß 
 

Tagesordnung: 1. Begrüßung durch Oberbürgermeister Reiß  
2. Vorstellung neuer Seniorenrat der Stadt Schwabach 
3. Vorstellung neues Referat für Umwelt, Mobilität, Nachhaltigkeit und Klimaschutz  
4.  Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 
5 Aktuelle Themen des ÖPNV 
6. Diskussion: Anregungen, Wünsche, Beschwerden aus der Bürgerschaft 

 
Nach Art. 18 GO können grundsätzlich nur Gemeindeangehörige der Stadt Schwabach das Wort erhalten. 
Ausnahmen kann die Versammlung beschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversamm-
lung nicht private Einzelfälle, sondern nur Probleme von allgemeinem Interesse behandelt werden können. 
Ausgenommen sind ferner Anträge und Wünsche für deren Erfüllung Bundes-, Landes- oder andere nichtstäd-
tische Körperschaften zuständig sind. 
 
Stadt Schwabach, 09.10.2023 
 
Peter Reiß  
Oberbürgermeister 
 
 

Volkshochschule geschlossen 
 
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Schwabach ist in den Herbstferien von Montag, 30.10.2023, bis  
Freitag, 03.11.2023, für den Parteiverkehr geschlossen. Telefonisch ist die Volkshochschule unter  
09122 860-204 erreichbar. Anmeldungen können per Mail oder über die Homepage entgegengenommen wer-
den. 
 
Stadt Schwabach, 26.10.2023 
 
Peter Reiß  
Oberbürgermeister 
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Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
 
Gemäß Art. 15 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) wird folgende 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gegeben. 
 
Der an   Herrn Christoph Männl 
zuletzt wohnhaft 91126 Schwabach, Ostpreußenstr. 71 
 
gerichtete Bescheid der Stadt Schwabach, Ordnungsamt,  

Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten 
vom   24.10.2023 
Aktenzeichen  A.23.1/Ra 
 
kann zu den allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 bis 17 
Uhr) in der Stadt Schwabach, Ordnungsamt, Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten, Nördliche Ringstraße 
2a-c, 91126 Schwabach, Zimmer 2.17 eingesehen werden. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die 
Klagefrist von einem Monat, nach der der Bescheid bestandskräftig wird. 
 
Stadt Schwabach, 25.10.2023 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat  
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum  
Nürnberg -ZVGN-; Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 

 
Die von der 99. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg am 4 Juli 
2023 beschlossene Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg – ZVGN- vom 27. Juli 2023 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 9 15 September 2023, S 121 
amtlich bekannt gemacht. Sie tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Stadt Schwabach, 26.10.2023 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 

 
 

Teilnehmergemeinschaft Barthelmesaurauch 
Flurneuordnung und Dorferneuerung Barthelmessaurach 

Gemeinde Kammernstein, Landkreis Roth 
Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse u.a. 

 
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden 
Erbbauberechtigten und die Nebenbeteiligten oder ihre gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten werden 
hiermit zu einer Versammlung der Beteiligten geladen.  
 
Versammlungsort: Kammerstein Bürgerhaus, Dorfstraße 24, 91126 Kammerstein.  
 
Versammlungsbeginn: Donnerstag, 23.11.2023, um 19:30 Uhr. 
  
Tagesordnung:  
 
1. Erläuterung der Wertermittlungsergebnisse  
2. Bericht über den Stand des Verfahrens  
3. Aufklärung über die Neuordnung des Verfahrensgebietes  
4. Allgemeine Aussprache 
Fortsetzung Seite 3 
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Die Niederschrift über die Grundsätze der Wertermittlung und die Wertermittlungskarte, welche die Ergebnisse 
der Wertermittlung enthält, liegen anschließend an die Versammlung zwei Wochen bis zum 08.12.2023 in der 
Verwaltung der Gemeinde Kammerstein während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten nie-
der. Eine Einzelbekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse findet nicht statt. Die Beteiligten werden daher 
aufgefordert, sich durch Einsichtnahme in die Niederschrift und in die Wertermittlungskarte über die Werter-
mittlung aller Grundstücke des Verfahrensgebietes zu unterrichten. 
 
Hinweis 
Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung aller Grundstücke, nicht nur der eigenen, können 
während der Zeit der Niederlegung der Niederschrift und der Wertermittlungskarte beim Vorsitzenden des Vor-
standes der Teilnehmergemeinschaft Barthelmesaurach (Postanschrift: Amt für Ländliche Entwicklung  
Mittelfranken, Postfach 619, 91511 Ansbach) „schriftlich“ vorgebracht werden.  
 
Ansbach, 12.10.2023 
 
Wolfgang Pfrogner 
Baurat 
 
 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 des KommunalBIT  

Jahresabschluss und Lagebericht 2022 des Kommunalen Betriebs für Informationstechnik (Kommu-
nalBIT), Anstalt des öffentlichen Rechts, gemeinsames Kommunalunternehmen der Städte Erlangen, 
Fürth, Schwabach und des Zweckverbands Informationstechnik Franken 
 
Der Kommunale Betrieb für Informationstechnik (KommunalBIT), Anstalt des öffentlichen Rechts, gemeinsa-
mes Kommunalunternehmen der Städte Erlangen, Fürth, Schwabach und des Zweckverbandes Informations-
technik Franken, teilt mit, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 vom Verwaltungsrat nach 
Kenntnisnahme und Diskussion des Prüfungsberichts festgestellt wurde. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Storg GmbH erteilte für den Jahresabschluss 2022 und den Lagebericht am 21. April 2023 den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk. Der Bestätigungsvermerk lautet wie folgt: 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der KommunalBIT AöR – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht der KommunalBIT AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 geprüft.“ 
 
Prüfungsurteile 
 
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KUV und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember.2022 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2022 bis zum 31. Dezember.2022 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KUV in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.  
 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Anstalt abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Anstalt zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Anstalt 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Aufgrund der Aufgabenstruktur des Unternehmens wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Deshalb 
war keine Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresgewinnes, -verlustes notwendig. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 liegen in der Zeit vom 6. November bis 
17. November 2023 im Bürgerbüro der Stadt Schwabach, Königsplatz 1 EG, 91126 Schwabach zu den auf der 
Homepage veröffentlichten Öffnungszeiten (siehe https://www.schwabach.de/de/zuhause-in-schwabach/buer-
gerbuero.html) zur Einsichtnahme aus. 
 
Stadt Schwabach, 12.10.2023 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Nutzungsänderung eines Wohngebäudes in Seminarräume und eine Wohnung mit baulichen 
Änderungen sowie Anbau eines Gebetsraumes auf dem Anwesen Drillerstr. 2a, Gemarkung 

Schwabach, Flur Nr. 1356/29 in Schwabach 

  
Bekanntmachung der Stadt Schwabach vom 27.10.2023 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 19.10.2023, BV-Nr. 497/2022 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO durch 
die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 27.10.2023 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122 860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles-Str. 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfsbelehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben 
werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die Ge-
richte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Verbindlich-
keit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im 
Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 
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Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache E-
Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Stadt Schwabach, 25.10.23 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 


